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Vernehmlassung: Stationäre Drogentherapien von Minderjährigen: Änderung des 
Gesetzes über die Sozial- und Jugendhilfe (SHG, SGS 850) 
 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die Einladung zur Vernehmlassung betreffend Stationäre Drogentherapien 

von Minderjährigen: Änderung des Gesetzes über die Sozial- und Jugendhilfe (SHG) vom 17. Dezember 

2019.  

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe werden die Kosten seit dem 1. Januar 2010 vollumfänglich vom 
Kanton übernommen, die Unterhaltpflichtigen leisten nach Massgabe von Einkommen und Vermögen 
eine nach oben begrenzte Kostenbeteiligung. Hingegen wird im Bereich der stationären Drogentherapien 
von Minderjährigen das Sozialhilfegesetz angewendet. Was bedeutet, dass bis anhin die Kosten in erster 
Linie von den Unterhaltspflichtigen zu tragen waren. War dies nicht möglich, regelte dies die Sozialhilfe. 
¾ der Kosten übernahm der Kanton, ¼ die zuständige Gemeinde, wobei die bezogenen Leistungen von 
den Unterhaltspflichtigen zurückzuzahlen waren.  

Obwohl sich eine stationäre Drogentherapie von Minderjährigen von einer stationären Unterbringung 

Minderjähriger in einem Wohnheim unterscheidet, macht die bestehende unterschiedliche 

Finanzierungsregelung zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und den stationären Drogentherapien von 

Minderjährigen keinen Sinn.  

Mit der vorliegenden Gesetzesanpassung über die Sozial- und Jugendhilfe (SHG) und der Änderung der 
Verordnung über die Alkohol- und Drogentherapie ADV beseitigt der Kanton eine rechtliche 
Ungleichbehandlung von betroffenen Jugendlichen, Unterhaltspflichtigen und zuständigen Gemeinden. 
Dies begrüssen wir Grünen-Unabhängigen sehr. 

Inhaltlich können wir sowohl den im Gesetz SHG ergänzten § 21 und § 35 sowie in der Verordnung ADV 
neuen §7a, Beiträge an Drogentherapien von Minderjährigen, vollumfänglich zustimmen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Saskia Olsson, Sekretariat Grünen-Unabhängigen 
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